
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nr. 49/2025 

23. Dezember 2025 
 
Inhaltsverzeichnis Seite 
  

• Bebauungsplan 1270 - Nahversorgungszentrum Uellendahl - (Parallelver-
fahren zu Flächennutzungsplanänderung 149); Bebauungsplan 775 – Kreu-
zung Weinberg/ Uellendahler Straße / Röttgen – Teilaufhebung – Erneute 
Öffentliche Auslegung und Veröffentlichung 

2 

• 149. Änderung des Flächennutzungsplanes (Parallelverfahren zu Bebau-
ungsplan 1270 - Nahversorgungszentrum Uellendahl -) - Erneute Öffentli-
che Auslegung und Veröffentlichung 

11 

• Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser der Stadt Wup-
pertal zum 31.12.2024 

18 

 
 

Alle öffentlichen Bekanntmachungen finden sie kostenlos im Internet unter: 

https://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 

https://www.wuppertal.de/bekanntmachungen


Seite 1 von 9 

Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Erneute Öffentliche Auslegung und Veröffentlichung von Bauleitplänen vom 05.01.2026 – 

19.01.2026 

Bebauungsplan 1270 - Nahversorgungszentrum Uellendahl -  

(Parallelverfahren zu Flächennutzungsplanänderung 149) 

Bebauungsplan 775 – Kreuzung Weinberg/ Uellendahler Straße / Röttgen – Teilaufhebung – hier:  

Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
26.06.2025 den Beschluss im nachfolgenden Wortlaut über die Veröffentlichung des oben genannten 
Bauleitplanes gefasst: 

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 1270 – Nahversorgungszentrum
Uellendahl – wird gegenüber dem Aufstellungsbeschluss abgeändert und erfasst nun
einen Bereich zwischen im Norden überwiegend durch die südlich der Uellendahler
Straße angesiedelte Wohnbebauung, der Straße Am Wasserlauf im Südosten
jenseits des Fuß- und Radwegs bis zur östlichen Grundstücksgrenze der
Grundstücke Am Wasserlauf 15,13a und 13 bis zum Mirker Bach und der nördlich
angrenzenden Grünfläche und der westlichen Grenze des Grundstückes der
ehemaligen griechischen Schule.

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den Bebauungsplan ein.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans 1270 – Nahversorgungszentrum Uellendahl – (für
den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich) ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der
Begründung (und einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen) im Internet zu veröffentlichen und öffentlich auszulegen.

4. Der Geltungsbereich des teilaufzuhebenden Bebauungsplanes 775 - Kreuzung
Weinberg/Uellendahler Straße/Röttgen erfasst den Bereich des städtischen
Grundstückes Uellendahler Straße 400 einschließlich der südlich angrenzenden
Grünfläche und dem Mirker Bach.

5. Der Entwurf des teilaufzuhebenden Bebauungsplanes 775 - Kreuzung
Weinberg/Uellendahler Straße/Röttgen – (für den unter Punkt 4. genannten
Geltungsbereich) ist gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung (und
einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen) im Internet zu
veröffentlichen und öffentlich auszulegen.
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Planungsziel 
 
Entwicklung des Nahversorgungszentrums Uellendahl. 
 
 

Rechtsgrundlage 

 

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB in der derzeit gültigen Fassung.  

 

 

Einsichtnahme 

 

Der genannte Bauleitplan wird in dem unten angegebenen Zeitraum erneut eingeschränkt 

veröffentlicht und liegt aus.  

 

Die erforderlichen Änderung nach der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB betreffen 

ergänzende textliche und zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB (Flächen für 

die Wasserwirtschaft und Flächen für die Regelung des Wasserabflusses bei Starkregen), die 

fachgutachterlichen Untersuchungen zur Entwässerung (Projektbericht zum 

Angebotsbebauungsplan 1270, „Hydraulische Stellungnahme nach § 78 WHG“, 

„Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100) sowie Ausführungen in der Begründung und im 

Umweltbericht zu den Festsetzungen und zum derzeit noch eingetragenen 

Überschwemmungsgebiet innerhalb des Geltungsbereichs.  
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Da mit den Änderungen nach der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden, ist eine erneute eingeschränkte Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 4 a Abs. 3 BauGB durchzuführen.  

Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB wird die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und zur Frist 

zur Stellungnahme auf zwei Wochen verkürzt. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 

werden. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, zu den Änderungen und Ergänzung und ihre 

möglichen Auswirkungen Stellungnahme abzugeben.   

Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB. nur zu jenen Teilen vorgebracht werden, die 

gegenüber der ersten Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB geändert oder ergänzt wurden.  

Dabei handelt es sich um folgende Inhalte/Bereiche: 

Planzeichnung: Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen der Flächen für die 

Wasserwirtschaft und Flächen für die Regelung des Wasserabflusses bei Starkregen gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 16a und b BauGB

Textliche Festsetzung: Ergänzung der textlichen Festsetzungen zu den zeichnerisch

festgesetzten Flächen für die Wasserwirtschaft und zu den Flächen für die Regelung des

Wasserabflusses bei Starkregen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16a und b BauGB

Begründung:

o Begründung der textlichen Festsetzungen

o Ausführungen zum Überschwemmungsgebiet, da eine Überprüfung der

Überschwemmungsgebiete seitens der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte. Im

Ergebnis führen die Berechnungen zur Austragung des Überschwemmungsgebiets im

Plangebiet, was in behördlichen Entscheidungen zu berücksichtigen ist.

o Die folgenden fachgutachterlichen Untersuchungen zur Entwässerung wurden

entsprechend der neuen Berechnungen überarbeitet:

▪ Hydraulische Stellungnahme nach § 78 WHG

▪ Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100

Umweltbericht: 

o Ausführungen zu den ergänzenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen

o Ausführungen zum Überschwemmungsgebiet

Diese Änderungen sind in der Planzeichnung entsprechend ausgewiesen. Auch die klarstellenden und 

redaktionellen Anpassungen, die nicht das Erfordernis einer erneuten eingeschränkten 

Veröffentlichung begründen und zu denen keine Stellungnahmen erfolgen sollen, sind kenntlich 

gemacht. 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung (§ 2a BauGB) und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom  

05.01.2026 – 19.01.2026 (einschließlich) 

Auf der Internetseite 
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https://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

erneut eingeschränkt veröffentlicht. 

 

Ferner können die Unterlagen der erneuten öffentlichen Auslegung auch im Internet über das 

Landesportal unter https://www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 

 

Zusätzlich findet die erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs durch das Ressort Bauen und 

Wohnen (R. 105) im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Gebäude 

Große Flurstraße 10, Ebene 0 während der Dienststunden statt, und zwar von Montag bis Donnerstag 

von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen).  

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird 

zeitgleich durchgeführt. 

 

Soweit in diesem Bauleitplan auf technische Regelwerke Bezug genommen wird – VDI-Richtlinien 

sowie Richtlinien anderer Art –, so werden diese zu jedermanns Einsicht bei der vorgenannten 

auslegenden Stelle bereitgehalten.  

 

 

 

 

Stellungnahmen 

 

Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren sollen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 

elektronisch per Mail (bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) übermittelt werden, können bei Bedarf 

jedoch auch schriftlich, mündlich (am Auslegungsort, s. u.) an das Ressort Bauen und Wohnen (R. 105), 

Abt. Bauleitplanung (R. 105.1), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal gerichtet werden. Gemäß § 3 

Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 

können. Hilfestellung erhalten Sie unter Tel.: 0202 563 6496 oder Tel.: 0202 563 6334. 

 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die 

öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt. Es 

erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen eine anonymisierte Weitergabe der Stellungnahme.  

 

 

Arten umweltbezogener Informationen 

 

Für diesen Bauleitplan sind umweltbezogene Informationen verfügbar. Diese liegen ebenfalls 

öffentlich aus – teilweise in Form von Fachgutachten oder enthalten in Stellungnahmen aus den 

Beteiligungen von Öffentlichkeit und Behörden sowie auch zusammengetragen im Umweltbericht zum 

Planverfahren. Die ausgelegten Unterlagen enthalten umweltbezogene Informationen zu den 

Schutzgütern Mensch und Bevölkerung, Fläche, Boden, Wasser Pflanzen und Tiere, Luft und Klima, 

Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. 

Umweltbericht zum Bebauungsplan, ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Dezember 2025 
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Inhalt: Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, Entwicklungsprognose 

des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung und bei Durchführung der Planung bezogen auf die 

Schutzgüter Mensch und Bevölkerung, Fläche, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Luft und Klima, 

Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. Ermittlung der Ausgleichbarkeit und 

Kompensationsbewertung. 

Mensch 

• Peutz Consult GmbH, Schalltechnische Untersuchung zum Nahversorgungszentrum 

Uellendahler Straße in Wuppertal, August2025 

Inhalt:  

Das Plangebiet ist durch den Verkehrslärm der Uellendahler Straße betroffen. Im Rahmen eines 

Schallschutzgutachtens wurde die bestehende und die zukünftige Lärmbelastung untersucht und es 

wurden Maßnahmen zum Schutz vor Lärm erarbeitet. Diese werden im Bebauungsplan festgesetzt und 

erläutert. Zudem befinden sich innerhalb des Plangebiets sowohl im Bestand als auch künftig 

Gewerbebetriebe. Die Auswirkungen auf die geplante und die angrenzende Wohnbebauung wurden 

im Rahmen des Schallgutachtens untersucht und es wurden Maßnahmen zum Schutz vor Lärm 

erarbeitet. 

• Geobau GmbH, Orientierende Gefährdungsabschätzungen und Detailuntersuchung, 

September 2020; April 2021; Juni 2022; Januar 2025 

 

Inhalt:  

Für das Plangebiet besteht der Verdacht von Bodenverunreinigungen, unter anderem im Bereich der 

ehemaligen Tankstelle. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass eine Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit über den Wirkungspfad Boden – Mensch nicht für alle Teilflächen ausgeschlossen werden. 

Es ist jedoch aufgrund der großflächigen Versiegelung, der vorgesehenen Nutzung sowie unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen (Bodenaustausch- /Auffüllung) von 

keinen wesentlichen Gefahren auszugehen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein 

Bodenmanagementkonzept zu erstellen. 

 

• Stellungnahme WSW Stadtwerke Wuppertal, 07.10.2024  

Inhalt: Es wird auf die Erstellung eines Entwässerungskonzeptes und Überflutungsnachweises 

hingewiesen.  

 

• Stellungnahme NABU Stadtverband Wuppertal, 29.09.2024 

 

Inhalt: Da das Gebiet klimatisch sensibel und anfällig für Überhitzung und Hochwasser ist, wird die 

Erstellung eines Entwässerungs- und Hochwasserschutzkonzept angeraten. Außerdem sollten 

Maßnahmen zur Förderung von Regenwasserretention und Entsieglung umgesetzt werden. 

• Projektbericht - Entwässerungsplanung Regenwasser für den Bebauungsplan 1270 -

Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt 

mbH, Juli 2025 | Projektbericht - Überflutungsnachweis nach DIN1986-100 für den 

Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft 
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für Wasser und Umwelt mbH, Dezember 2025 | Projektbericht - Offenlegung Mirker Bach für 

den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec 

Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Juli 2025 | Projektbericht – Hydraulische 

Stellungnahme nach § 78 WHG für den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum 

Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Dezember 2025 

 

Inhalt: Um eine ordnungsgemäße Entwässerung des Plangebiets sicherzustellen, wurde ein 

Entwässerungskonzept, ein Überflutungsnachweis sowie eine Starkregenbetrachtung erstellt. Im 

Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Niederschlagswasser eines 100-jährigen Ereignisses 

schadlos im Plangebiet zurückgehalten werden kann. Durch veränderte Starkregenfließwege sind 

keine Auswirkungen auf Dritte außerhalb des Plangebietes zu erwarten. 

 

• Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf, vom 24.10.2025 und 27.11.2025  

 

Inhalt: Aktuellen Neuberechnungen der Überflutungsflächen für den Mirker Bach haben ergeben, dass 

bei einem hundertjährlichen Abfluss (HQ100) keine Überflutungen am Standort des geplanten 

Nahversorgungszentrums (NVZ) mehr zu erwarten sind 

 

• Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf, 27.09.2024  

 

Inhalt: Die vorgesehene Bebauung befindet sich in einem ausreichend großen Abstand zur 110kV-

Leitung.  Es gibt keine Anzeichen auf Kampfmittel im Plangebiet. 

• Mehrere Bürger, 30.01.2025  

 

Inhalt: Es werden Bedenken, hinsichtlich einer Verschlechterung der Entwässerungssituation bei 

Starkregen durch die geplante Bebauung, geäußert. 

Natur und Landschaft 

• Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I und II zum Projekt „Neubau eines 

Nahversorgungszentrum in Wuppertal Uellendahl“, Dr. Fritz Ludescher, Bochum, Juli 2022 

• Höhlenbaumkartierung im Areal des geplanten Nahversorgungszentrums Wuppertal-

Uellendahl, Dr. Fritz Ludescher, Bochum, September 2024 

 

Inhalt: Bei Realisierung der Planung könnten durch den Abriss von Gebäuden, die Umgestaltung der 

Freiflächen sowie die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen planungsrelevante Arten 

betroffen sein. Aufgrund dessen wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I und II sowie eine 

Höhlenbaumkartierung durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Gehölzbereiche im 

Westen sowie im Osten als wertvoll und die Bereiche südlich des Wasserlaufes als besonders wertvoll 

einzustufen sind. Insgesamt kommt es durch das Bauvorhaben zu Eingriffen in die Baumsubstanz sowie 

in potenzielle Winterquartiere der Fledermäuse (griechische Schule). Unter Berücksichtigung der in 

der artenschutzrechtlichen Prüfung genannten Maßnahmen (ökologische Baubegleitung bei Abriss der 

ehemaligen griechischen Schule, Einhaltung der vorgegebenen Abriss- und Fällzeiträume, 
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weitestgehender Erhalt der Baumsubstanz) ist mit keinem Eintreten der Verbotstatbestände zu 

rechnen. 

• Stellungnahme: NABU Stadtverband Wuppertal 29.09.2024 

Inhalt: Es sollten Untersuchungen der vorhandenen Tier- und Pflanzenarten sowie der ökologischen 

Auswirkungen erfolgen. Es solle eine naturnahe Entwicklung und Renaturierung abgesichert werden. 

Außerdem sind versickerungsfähige Flächen herzustellen. Bei der zu errichtenden Bebauung sollte eine 

Prüfung von Maßnahmen von Dach- und Fassadenbegrünung, sowie Photovoltaikanlagen erfolgen. 

• Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger bringt Anmerkungen zur Renaturierung des Mirker Bachs sowie zum Erhalt des 

Baumbestands vor. 

•  Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger regt an, dass schonend mit Grund und Boden umgegangen werden soll. 

Wasser  

• Detailuntersuchung für das Gelände Uellendahler Straße 400 – 408 in Wuppertal, GEOBAU 

GmbH, Bochum, Januar 2025 

Inhalt: Eine Beeinflussung des angrenzenden, in Abstromrichtung liegenden Mirker Bachs durch die 

auf dem Gelände liegende verunreinigte anthropogene Auffüllung konnte ausgeschlossen werden.  

Eine Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser kann zum jetzigen Zeitpunkt bei derzeitigem 

Kenntnisstand weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Kultur und sonstige Sachgüter 

• Stellungnahme LVR Bodendenkmal, 02.10.2024 

Inhalt: Es wird darauf hingewiesen, das Baudenkmal gegenüber des Plangebiets (Uellendahler Straße 

407: „Ev.-ref. Gemeindehaus mit Betsaal und Küsterwohnung“) in der Begründung im Kapitel 

„Denkmalschutz“ zu ergänzen ist. 

• Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger regt den Erhalt der griechischen Schule an. 

 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Verletzung und Verfahrens- und Formvorschriften:  

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) - gegen Satzungen, 
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sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
https://www.wuppertal.de/bekanntmachungen.  
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter 
https://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
 
 
Wuppertal, den  22.12.2025 
 
gez. 
 
Miriam Scherff 
Die Oberbürgermeisterin 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 

Erneute Öffentliche Auslegung  und Veröffentlichung von Bauleitplänen vom 05.01.2026 – 

19.01.2026 

149. Änderung des Flächennutzungsplans (Parallelverfahren zu Bebauungsplan 1270V - 

Nahversorgungszentrum Uellendahl -) 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 
26.06.2025 den Beschluss im nachfolgenden Wortlaut über die Veröffentlichung des oben genannten 
Bauleitplanes gefasst: 
 

1. Der Geltungsbereich der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gegenüber 
dem Aufstellungsbeschluss abgeändert und erfasst nun einen Bereich zwischen im 
Norden überwiegend durch die südlich der Uellendahler Straße angesiedelte 
Wohnbebauung, der Straße Am Wasserlauf im Südosten jenseits des Fuß- und 
Radwegs bis zur östlichen Grundstücksgrenze der Grundstücke Am Wasserlauf 
15,13a und 13 bis zum Mirker Bach und der nördlich angrenzenden Grünfläche und 
der westlichen Grenze des Grundstückes der ehemaligen griechischen Schule. 
 
2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in die 149. Änderung des 
Flächennutzungsplanes ein. 
 
3. Der Entwurf der 149. Änderung des Flächennutzungsplanes ist (für den unter Punkt 
1. genannten Geltungsbereich) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB mit der Begründung (und 
einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen) im Internet zu 
veröffentlichen und öffentlich auszulegen. 

 
Räumliche Lage 
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Planungsziel 
 
Entwicklung des Nahversorgungszentrum Uellendahl. 
 

Rechtsgrundlage 

 

§ 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 4a Abs. 3 BauGB in der derzeit gültigen Fassung.  

 

Einsichtnahme 

 

Der genannte Bauleitplan wird in dem unten angegebenen Zeitraum erneut eingeschränkt 

veröffentlicht und liegt aus.  

 

Die erforderlichen Änderung nach der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB betreffen 

ergänzende textliche und zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB (Flächen für 

die Wasserwirtschaft und Flächen für die Regelung des Wasserabflusses bei Starkregen), die 

fachgutachterlichen Untersuchungen zur Entwässerung (Projektbericht zum 

Angebotsbebauungsplan 1270, „Hydraulische Stellungnahme nach § 78 WHG“, 

„Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100) sowie Ausführungen in der Begründung und im 

Umweltbericht zu den Festsetzungen und zum derzeit noch eingetragenen 

Überschwemmungsgebiet innerhalb des Geltungsbereichs.  

Da mit den Änderungen nach der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die Grundzüge der 

Planung nicht berührt werden, ist eine erneute eingeschränkte Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 in 

Verbindung mit § 4 a Abs. 3 BauGB durchzuführen.  

Gemäß § 4a Abs. 3 Satz 3 BauGB wird die Dauer der Veröffentlichungsfrist im Internet und zur Frist 

zur Stellungnahme auf zwei Wochen verkürzt. Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt 

werden. Der Öffentlichkeit wird Gelegenheit gegeben, zu den Änderungen und Ergänzung und ihre 

möglichen Auswirkungen Stellungnahme abzugeben.   

Stellungnahmen können gem. § 4a Abs. 3 Satz 4 BauGB. nur zu jenen Teilen vorgebracht werden, die 

gegenüber der ersten Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB geändert oder ergänzt wurden.  

Dabei handelt es sich um folgende Inhalte/Bereiche: 

 Planzeichnung: Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen der Flächen für die 

Wasserwirtschaft und Flächen für die Regelung des Wasserabflusses bei Starkregen gemäß 

§ 9 Abs. 1 Nr. 16a und b BauGB 

 Textliche Festsetzung: Ergänzung der textlichen Festsetzungen zu den zeichnerisch 

festgesetzten Flächen für die Wasserwirtschaft und zu den Flächen für die Regelung des 

Wasserabflusses bei Starkregen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16a und b BauGB 

 Begründung: 

o Begründung der textlichen Festsetzungen  

o Ausführungen zum Überschwemmungsgebiet, da eine Überprüfung der 

Überschwemmungsgebiete seitens der Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte. Im 
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Ergebnis führen die Berechnungen zur Austragung des Überschwemmungsgebiets im 

Plangebiet, was in behördlichen Entscheidungen zu berücksichtigen ist.  

o Die folgenden fachgutachterlichen Untersuchungen zur Entwässerung wurden 

entsprechend der neuen Berechnungen überarbeitet: 

▪ Hydraulische Stellungnahme nach § 78 WHG  

▪ Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 

 Umweltbericht:  

o Ausführungen zu den ergänzenden zeichnerischen und textlichen Festsetzungen  

o Ausführungen zum Überschwemmungsgebiet  

 

Diese Änderungen sind in der Planzeichnung entsprechend ausgewiesen. Auch die klarstellenden und 

redaktionellen Anpassungen, die nicht das Erfordernis einer erneuten eingeschränkten 

Veröffentlichung begründen und zu denen keine Stellungnahmen erfolgen sollen, sind kenntlich 

gemacht. 

 

Der Entwurf des Bauleitplans mit der Begründung (§ 2a BauGB) und den wesentlichen, bereits 

vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wird in der Zeit vom  

 

05.01.2026 – 19.01.2026 (einschließlich) 

 

Auf der Internetseite 

 

https://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 

 

erneut eingeschränkt veröffentlicht. 

 

Ferner können die Unterlagen der erneuten öffentlichen Auslegung auch im Internet über das 

Landesportal unter https://www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 

 

Zusätzlich findet die erneute öffentliche Auslegung des Planentwurfs durch das Ressort Bauen und 

Wohnen (R. 105) im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal, Gebäude 

Große Flurstraße 10, Ebene 0 während der Dienststunden statt, und zwar von Montag bis Donnerstag 

von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr und Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen).  

 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird 

zeitgleich durchgeführt. 

 

Soweit in diesem Bauleitplan auf technische Regelwerke Bezug genommen wird – VDI-Richtlinien 

sowie Richtlinien anderer Art –, so werden diese zu jedermanns Einsicht bei der vorgenannten 

auslegenden Stelle bereitgehalten.  

 

Stellungnahmen 

 

Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren sollen während der Dauer der Veröffentlichungsfrist 

elektronisch per Mail (bauleitplaene@stadt.wuppertal.de) übermittelt werden, können bei Bedarf 
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jedoch auch schriftlich, mündlich (am Auslegungsort, s. u.) an das Ressort Bauen und Wohnen (R. 105), 

Abt. Bauleitplanung (R. 105.1), Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal gerichtet werden. Gemäß § 3 

Abs. 2 in Verbindung mit § 4a Abs. 5 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 

abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben 

können. Hilfestellung erhalten Sie unter Tel.: 0202 563 6496 oder Tel.: 0202 563 6334. 

 

Die Namen der Personen, die eine Stellungnahme abgeben, werden in den Drucksachen für die 

öffentlichen Sitzungen der Räte, der Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nicht aufgeführt. Es 

erfolgt aus datenschutzrechtlichen Gründen eine anonymisierte Weitergabe der Stellungnahme.  

 

Arten umweltbezogener Informationen 

 

Für diesen Bauleitplan sind umweltbezogene Informationen verfügbar. Diese liegen ebenfalls 

öffentlich aus – teilweise in Form von Fachgutachten oder enthalten in Stellungnahmen aus den 

Beteiligungen von Öffentlichkeit und Behörden sowie auch zusammengetragen im Umweltbericht zum 

Planverfahren. Die ausgelegten Unterlagen enthalten umweltbezogene Informationen zu den 

Schutzgütern Mensch und Bevölkerung, Fläche, Boden, Wasser Pflanzen und Tiere, Luft und Klima, 

Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. 

Umweltbericht zum Bebauungsplan, ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Dezember 2025 

Inhalt: Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustandes, Entwicklungsprognose 

des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung und bei Durchführung der Planung bezogen auf die 

Schutzgüter Mensch und Bevölkerung, Fläche, Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere, Luft und Klima, 

Landschaft sowie Kultur- und Sachgüter. Ermittlung der Ausgleichbarkeit und 

Kompensationsbewertung. 

Mensch 

• Peutz Consult GmbH, Schalltechnische Untersuchung zum Nahversorgungszentrum 

Uellendahler Straße in Wuppertal, August2025 

Inhalt:  

Das Plangebiet ist durch den Verkehrslärm der Uellendahler Straße betroffen. Im Rahmen eines 

Schallschutzgutachtens wurde die bestehende und die zukünftige Lärmbelastung untersucht und es 

wurden Maßnahmen zum Schutz vor Lärm erarbeitet. Diese werden im Bebauungsplan festgesetzt und 

erläutert. Zudem befinden sich innerhalb des Plangebiets sowohl im Bestand als auch künftig 

Gewerbebetriebe. Die Auswirkungen auf die geplante und die angrenzende Wohnbebauung wurden 

im Rahmen des Schallgutachtens untersucht und es wurden Maßnahmen zum Schutz vor Lärm 

erarbeitet. 

• Geobau GmbH, Orientierende Gefährdungsabschätzungen und Detailuntersuchung, 

September 2020; April 2021; Juni 2022; Januar 2025 

 

Inhalt:  

Für das Plangebiet besteht der Verdacht von Bodenverunreinigungen, unter anderem im Bereich der 

ehemaligen Tankstelle. Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass eine Gefährdung der menschlichen 

Gesundheit über den Wirkungspfad Boden – Mensch nicht für alle Teilflächen ausgeschlossen werden. 
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Es ist jedoch aufgrund der großflächigen Versiegelung, der vorgesehenen Nutzung sowie unter 

Berücksichtigung der vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen (Bodenaustausch- /Auffüllung) von 

keinen wesentlichen Gefahren auszugehen. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist ein 

Bodenmanagementkonzept zu erstellen. 

 

• Stellungnahme WSW Stadtwerke Wuppertal, 07.10.2024  

Inhalt: Es wird auf die Erstellung eines Entwässerungskonzeptes und Überflutungsnachweises 

hingewiesen.  

 

• Stellungnahme NABU Stadtverband Wuppertal, 29.09.2024 

 

Inhalt: Da das Gebiet klimatisch sensibel und anfällig für Überhitzung und Hochwasser ist, wird die 

Erstellung eines Entwässerungs- und Hochwasserschutzkonzept angeraten. Außerdem sollten 

Maßnahmen zur Förderung von Regenwasserretention und Entsieglung umgesetzt werden. 

• Projektbericht - Entwässerungsplanung Regenwasser für den Bebauungsplan 1270 -

Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt 

mbH, Juli 2025 | Projektbericht - Überflutungsnachweis nach DIN1986-100 für den 

Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft 

für Wasser und Umwelt mbH, Dezember 2025 | Projektbericht - Offenlegung Mirker Bach für 

den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum Uellendahl-, Hydrotec 

Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Juli 2025 | Projektbericht – Hydraulische 

Stellungnahme nach § 78 WHG für den Bebauungsplan 1270 -Nahversorgungszentrum 

Uellendahl-, Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH, Dezember 2025 

 

Inhalt: Um eine ordnungsgemäße Entwässerung des Plangebiets sicherzustellen, wurde ein 

Entwässerungskonzept, ein Überflutungsnachweis sowie eine Starkregenbetrachtung erstellt. Im 

Ergebnis konnte festgestellt werden, dass das Niederschlagswasser eines 100-jährigen Ereignisses 

schadlos im Plangebiet zurückgehalten werden kann. Durch veränderte Starkregenfließwege sind 

keine Auswirkungen auf Dritte außerhalb des Plangebietes zu erwarten. 

 

• Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf, vom 24.10.2025 und 27.11.2025  

Inhalt: Aktuellen Neuberechnungen der Überflutungsflächen für den Mirker Bach haben ergeben, 

dass bei einem hundertjährlichen Abfluss (HQ100) keine Überflutungen am Standort des geplanten 

Nahversorgungszentrums (NVZ) mehr zu erwarten sind. 

 

• Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf, 27.09.2024  

 

Inhalt: Die vorgesehene Bebauung befindet sich in einem ausreichend großen Abstand zur 110kV-

Leitung.  Es gibt keine Anzeichen auf Kampfmittel im Plangebiet. 

 

• Mehrere Bürger, 30.01.2025  
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Inhalt: Es werden Bedenken, hinsichtlich einer Verschlechterung der Entwässerungssituation bei 

Starkregen durch die geplante Bebauung, geäußert. 

Natur und Landschaft 

• Artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I und II zum Projekt „Neubau eines 

Nahversorgungszentrum in Wuppertal Uellendahl“, Dr. Fritz Ludescher, Bochum, Juli 2022 

• Höhlenbaumkartierung im Areal des geplanten Nahversorgungszentrums Wuppertal-

Uellendahl, Dr. Fritz Ludescher, Bochum, September 2024 

 

Inhalt: Bei Realisierung der Planung könnten durch den Abriss von Gebäuden, die Umgestaltung der 

Freiflächen sowie die Inanspruchnahme bislang unbebauter Flächen planungsrelevante Arten 

betroffen sein. Aufgrund dessen wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung der Stufe I und II sowie eine 

Höhlenbaumkartierung durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Gehölzbereiche im 

Westen sowie im Osten als wertvoll und die Bereiche südlich des Wasserlaufes als besonders wertvoll 

einzustufen sind. Insgesamt kommt es durch das Bauvorhaben zu Eingriffen in die Baumsubstanz sowie 

in potenzielle Winterquartiere der Fledermäuse (griechische Schule). Unter Berücksichtigung der in 

der artenschutzrechtlichen Prüfung genannten Maßnahmen (ökologische Baubegleitung bei Abriss der 

ehemaligen griechischen Schule, Einhaltung der vorgegebenen Abriss- und Fällzeiträume, 

weitestgehender Erhalt der Baumsubstanz) ist mit keinem Eintreten der Verbotstatbestände zu 

rechnen. 

• Stellungnahme: NABU Stadtverband Wuppertal 29.09.2024 

Inhalt: Es sollten Untersuchungen der vorhandenen Tier- und Pflanzenarten sowie der ökologischen 

Auswirkungen erfolgen. Es solle eine naturnahe Entwicklung und Renaturierung abgesichert werden. 

Außerdem sind versickerungsfähige Flächen herzustellen. Bei der zu errichtenden Bebauung sollte eine 

Prüfung von Maßnahmen von Dach- und Fassadenbegrünung, sowie Photovoltaikanlagen erfolgen. 

• Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger bringt Anmerkungen zur Renaturierung des Mirker Bachs sowie zum Erhalt des 

Baumbestands vor. 

•  Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger regt an, dass schonend mit Grund und Boden umgegangen werden soll. 

Wasser  

• Detailuntersuchung für das Gelände Uellendahler Straße 400 – 408 in Wuppertal, GEOBAU 

GmbH, Bochum, Januar 2025 

Inhalt: Eine Beeinflussung des angrenzenden, in Abstromrichtung liegenden Mirker Bachs durch die 

auf dem Gelände liegende verunreinigte anthropogene Auffüllung konnte ausgeschlossen werden.  

Eine Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser kann zum jetzigen Zeitpunkt bei derzeitigem 

Kenntnisstand weitestgehend ausgeschlossen werden. 

Kultur und sonstige Sachgüter 

• Stellungnahme LVR Bodendenkmal, 02.10.2024 
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Inhalt: Es wird darauf hingewiesen, das Baudenkmal gegenüber des Plangebiets (Uellendahler Straße 

407: „Ev.-ref. Gemeindehaus mit Betsaal und Küsterwohnung“) in der Begründung im Kapitel 

„Denkmalschutz“ zu ergänzen ist. 

• Ein Bürger, 30.01.2025 

Inhalt: Ein Bürger regt den Erhalt der griechischen Schule an. 

 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen des Rates der Stadt 
Wuppertal in seiner Sitzung am 26.06.2025 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Verletzung und Verfahrens- und Formvorschriften:  

 

Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in der z. Zt. gültigen Fassung - 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) - gegen Satzungen, 
sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 
ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) die Oberbürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
https://www.wuppertal.de/bekanntmachungen.  
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter 
https://www.wuppertal.de/bebauungsplaene. 
 
 
Wuppertal, den  22.12.2025 
 
gez. 
 
Miriam Scherff 
Die Oberbürgermeisterin 
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Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasser und Abwasser 
der Stadt Wuppertal zum 31.12.2024 

 
Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land NRW wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht: 
 
1.  Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2024 
1.1  Die Bilanz des WAW zum 31.12.2024 wird in Aktiva und Passiva gleichlautend mit 

395.887.767,74 Euro festgestellt. 
1.2  Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn in Höhe von 6.521.509,23 

Euro ab. 
Der Jahresgewinn wird mit einem Betrag in Höhe von 2.500.000,00 Euro an die Stadt 
Wuppertal ausgeschüttet und mit einem Betrag in Höhe von 4.021.509,23 Euro auf 
neue Rechnung ins nächste Wirtschaftsjahr vorgetragen. 

 
 

Der Rat der Stadt Wuppertal hat den Jahresabschluss und den Lagebericht 2024 des 
Eigenbetriebes Wasser und Abwasser Wuppertal in seiner Sitzung am 15.12.2025 wie o.a. 
festgestellt (VO/0827/25). 
Der Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers PKF Fasselt Partnerschaft 
mbB vom 21.10.2025 enthält keine Einschränkungen. 
 
1.3 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers PKF Fasselt Partnerschaft 
mbB 
 
 
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal, 
 - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 sowie den Anhang, einschließlich der 
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetrieb 
Wasser und Abwasser Wuppertal zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und 
 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Regelungen der 
Betriebssatzung und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen 
Darstellungen 
aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und 
Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Regelungen der Betriebssatzung 
und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. 
 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Betriebssatzung und den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht 
erbringen zu können. 
 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
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den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der 
Betriebssatzung und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 i. V. m. § 102 Gemeindeordnung NRW unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf 
der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichtsgetroffenen wirtschaftlichen 
Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das 
Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 
 
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollen und für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser internen 
Kontrollen bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen des Eigenbetriebs abzugeben. 
 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 
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- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 
diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
1.4. Öffentliche Auslegung 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht über das Wirtschaftsjahr 2024 liegen ab dem Tag 
der Veröffentlichung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses in der 
Verwaltung des Eigenbetriebs Wasser und Abwasser Wuppertal, Johannes-Rau-Platz 1, 
Altbau, Zimmer A 226, zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
Wuppertal, den 19.12.2025 
 
Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal 
 
gez. 
Nickel 
 
Eigenbetriebsleiterin 
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